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Termine Januar 2012 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-

ge fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
    Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritäts-
zuschlag3 

10.1.2012 13.1.2012 6.1.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf ent-
fallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinn-
ausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.1.2012 13.1.2012 6.1.2012 
Sozialversicherung5 27.1.2012 entfällt entfällt 

 

1. Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 

zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-

gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 

Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 

Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

 

2. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 

des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-

gung erteilt werden. 

 

3. Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervier-

teljahr; bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 
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4. Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalenderviertel-

jahr. 

 

5. Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den dritt-

letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge 

zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 

einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens 

zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.1.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermit-

telt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- 

und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 

werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 

nach Feiertagen fällt. 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch 

eine Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie 

der Mahnbescheid. 

 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 

· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 

· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 

· der Schuldner die Leistung verweigert, 

 

· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
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Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer 

Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, 

wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 

 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den 

darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das 

Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 

acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Pro-

zentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes 

gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzie-

rungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden 

Halbjahres. 

 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2009: 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 
1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 
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Folgende Unterlagen können im Jahr 2012 vernichtet werden 

 

Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2011 

vernichtet werden: 

 

· Aufzeichnungen aus 2001 und früher. 

 

· Inventare, die bis zum 31.12.2001 aufgestellt worden sind. 

 

· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2001 oder früher erfolgt ist. 

 

· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 2001 oder früher auf-

gestellt worden sind. 

 

· Buchungsbelege aus dem Jahre 2001 oder früher. 

 

· Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- 
oder Geschäftsbriefe, die 2005 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 

 

· sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2005 oder frü-

her. 

 

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 

 

Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 

 

· für eine begonnene Außenprüfung, 

 

· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
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· für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfs-

verfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 

 

· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 

 

Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten 

werden müssen. 

 

Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus 

nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Ein-

künfte) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr 2010 betragen hat, müssen ab 2011 die im Zu-

sammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren. Bei 

Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. 

 

Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in 

dem die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

Doppelter Mietaufwand als beruflich veranlasste Umzugskosten 
 

Die wegen eines Umzugs geleisteten doppelten Mietzahlungen können beruflich veranlasst 

und deshalb in voller Höhe als Werbungskosten abziehbar sein. Eine Abzugsbeschränkung, 

wie dies bei Mehraufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung der Fall ist, gilt hier 

nicht. Der nachfolgend geschilderte Fall macht dies deutlich. 

 

Ein Arbeitnehmer mietete anlässlich des Arbeitsplatzwechsels in der Nähe seines neuen 

Arbeitsorts eine 165 qm große 5-Zimmer-Wohnung für die Familie an. Von dort ging er sei-

ner Tätigkeit ab November nach. Die Ehefrau und das Kind zogen Anfang Februar nach und 

die bisherige Familienwohnung am ursprünglichen Wohnort wurde später aufgegeben.  
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Der Arbeitnehmer machte die Miete am neuen Beschäftigungsort in voller Höhe als Wer-

bungskosten geltend. Das Finanzamt erkannte den Mietaufwand jedoch nur anteilig für 

60 qm an, weil im Rahmen der doppelten Haushaltsführung nur ein angemessener Mietauf-

wand berücksichtigt werden kann. 

 

Der Bundesfinanzhof hat jedoch entschieden, dass hier die Grundsätze der doppelten Haus-

haltsführung keine Anwendung finden und den Abzug der Miete in voller Höhe zugelassen. 

Darüber hinaus sind nach Aussage des Gerichts auch die Kosten für die bisherige Wohnung 

ab dem Umzugstag abzugsfähig, jedoch längstens bis zum Ablauf der Kündigungsfrist für 

diese Wohnung. 

 

Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen: Um-
stellung der Buchführung frühzeitig angehen 
 

Bilanzierende Unternehmen müssen (bis auf wenige Ausnahmen) für Wirtschaftsjahre, die 

nach dem 31.12.2011 beginnen, ihre Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung auf 

elektronischem Weg (E-Bilanz) an die Finanzverwaltung übermitteln. Diese wird es nicht be-

anstanden, wenn die Daten für 2012 noch auf Papier eingereicht werden. 

 

Da spätestens für 2013 E-Bilanzen abzugeben sind, sollte bereits Anfang 2012 in Abstim-

mung mit dem Steuerberater entschieden werden, ob die Buchführung nicht bereits im Janu-

ar 2012 umgestellt werden sollte, um die gewünschte Informationstiefe frühzeitig erkennen 

zu können und um für 2013 fit zu sein. Die tatsächlichen Dimensionen der Umstellungen 

(Neueinrichtung von bis zu mehreren Hundert Konten) können nur im jeweiligen Einzelfall 

festgestellt werden. Eine frühzeitige Anpassung des unterjährigen Buchungsverhaltens ver-

hindert das zeit- und kostenintensive Nacharbeiten bei der Jahresabschlusserstellung. 

 

Hintergrund für die Einführung der E-Bilanz ist u. a. der Ausbau des Risikomanagementsys-

tems (RMS) durch die Finanzverwaltung.  
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Die Finanzverwaltung will im Laufe der Jahre aus den übermittelten Daten Filtersysteme er-

stellen, die Abweichungen der Daten in Bilanzen oder Gewinn- und Verlustrechnungen „von 

der Norm“ elektronisch ermitteln, um so gezielter Betriebsprüfungen durchführen zu können. 

Unternehmen, deren Bilanzen „der Norm entsprechen“ sollen dann weitestgehend unbean-

standet „durchlaufen“. 

 

Gewöhnliche Aufenthaltsdauer im Inland als maßgebliche Voraussetzung für die Be-
steuerung 
 

Hat eine Person im Inland keinen Wohnsitz, kann es trotzdem zur Besteuerung nach deut-

schen Grundsätzen kommen. Entscheidend dafür ist, dass die Steuerpflicht auch durch eine 

nicht nur vorübergehende Aufenthaltsdauer im Inland entstehen kann. Sie liegt ohne weitere 

Prüfung bei einer ununterbrochenen mehr als sechsmonatigen Aufenthaltsdauer im Inland 

vor. Kurzfristige Unterbrechungen des Aufenthalts sind bei der zeitlichen Betrachtung unbe-

achtlich. Allgemeine Rechtsauffassung ist, dass eine Person zugleich im Ausland ihren 

Wohnsitz und im Inland einen gewöhnlichen Aufenthalt haben kann. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben war zu entscheiden, ob eine in der Schweiz leben-

de Fernsehmoderatorin in Deutschland steuerpflichtig war. Sie produzierte im Inland für ei-

nen Fernsehsender eine tägliche Show. Bei den Proben bestand für sie Anwesenheitspflicht. 

Die Vertragsdauer betrug vier Jahre. Auftragsgemäß arbeitete sie wochenweise an vier bis 

fünf Tagen in Deutschland. An den Wochenenden, während der sendefreien Sommerferien-

zeit und an weiteren arbeitsfreien Tagen fuhr sie in die Schweiz zurück. 

 

So wie das Finanzamt hielt auch der Bundesfinanzhof die Fernsehmoderatorin in Deutsch-

land für unbeschränkt steuerpflichtig. Da für die unbeschränkte Steuerpflicht alternativ auf 

den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt abzustellen ist, lagen bei der Fernsehmoderato-

rin die Voraussetzungen zur unbeschränkten Steuerpflicht vor. Sie unterhielt ihren Wohnsitz 

in der Schweiz, ihr gewöhnlicher Aufenthalt war aber tätigkeitsabhängig in Deutschland. Bei 

der Prüfung des zeitlichen Umfangs eines Aufenthalts im Inland ist nicht auf ein Kalenderjahr 

abzustellen, sondern die ununterbrochene Dauer des Aufenthalts in Deutschland seit Auf-

nahme der Tätigkeit. Übliche Familienheimfahrten, urlaubsbedingte Abwesenheitszeiten und 

auch die vertraglich vereinbarte Sommerpause bleiben bei der Beurteilung unberücksichtigt.  
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Maßgeblich für die Gesamtbeurteilung ist eine einzelfallbezogene zeitliche Gewichtung der 

kurzfristigen Unterbrechungen unter Berücksichtigung der Dauer des Gesamtaufenthalts. 

Unterhaltszahlungen an Schwiegermutter bei getrennt lebenden Ehegatten 

 

Unterhaltszahlungen an die Schwiegermutter sind auch dann als außergewöhnliche Belas-

tung abzugsfähig, wenn die noch verheirateten Ehegatten dauernd getrennt leben. 

 

Eine getrennt lebende und einzeln veranlagte Arbeitnehmerin machte in ihrer Einkommen-

steuererklärung Unterhaltszahlungen an die in der Türkei lebende Schwiegermutter als au-

ßergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanzamt lehnte den Abzug der Aufwendungen mit 

der Begründung ab, die Schwiegertochter sei gegenüber ihrer Schwiegermutter nicht gesetz-

lich unterhaltsverpflichtet. 

 

Der Bundesfinanzhof kam zu einem anderen Ergebnis. Das Gericht stützte sich dabei auf 

den Wortlaut des Gesetzes, wonach eine Unterhaltsberechtigung gegenüber „dem Steuer-

pflichtigen oder seinem Ehegatten“ bestehen muss. Dies ist auch bei getrennt lebenden 

Ehegatten der Fall, zumindest so lange die Ehe besteht. 

 

Elektronische Lohnsteuerkarte erst ab 1.1.2013 

 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte noch im Oktober 2011 darauf hingewie-

sen, dass die bisherige Papier-Lohnsteuerkarte ab dem 1.1.2012 durch die elektronische 

Lohnsteuerkarte ersetzt wird. Mit Schreiben vom 18.11.2011 hat das Ministerium die Verzö-

gerung des Starttermins bekannt gegeben und Folgendes mitgeteilt: 

 

· Die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der vom Finanzamt ausgestellten 

Ersatzbescheinigung 2011 (Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Kirchensteuermerkmal und 

ggf. Freibeträge) gelten bis zum Beginn des elektronischen Verfahrens weiter. Dies be-

deutet, dass Arbeitnehmer diese Unterlagen bei einem Arbeitgeberwechsel dem neuen 

Arbeitgeber aushändigen müssen. 
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· Bei Änderungen, die weder auf der Lohnsteuerkarte 2010 noch auf der Ersatzbescheini-

gung 2011 eingetragen sind, muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber das Informati-

onsschreiben des Finanzamts über die elektronisch gespeicherten Daten (soweit diese 

zutreffend sind) oder den Ausdruck des Finanzamts der ab 2012 gültigen ELStAM über-

geben. 

 

· Ein evtl. falscher Lohnsteuerabzug kann ggf. mit Beginn des elektronischen Verfahrens 

oder durch die Einkommensteuerveranlagung berichtigt werden. 

 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2012 
 

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer 

und der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 

 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

 

freier Wohnung: 

 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist 

der ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abga-

beort anzusetzen. 

 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen 

ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

 
freier Unterkunft: 

 

· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 
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Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Sachbezugswerte: 

 

Sachbezugswert freie Unterkunft Monat 

€ 

Kalendertag 

€ 

Alte und Neue Bundesländer 212,00 7,07 

  

· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. 

 

· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unter-

kunft mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindern sich die Werte. 

 

· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt 

der Sachbezugswert 180,20 € im Monat (6,01 € kalendertäglich). 

 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2012 
 

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich 

der Wert nach der Sachbezugsverordnung. 

 

Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der 

Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 

 

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt 

der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für 

die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Ab-

schlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
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Ab dem 1.1.2012 gelten folgende Werte: 

  Monat 

€ 

Kalendertag 

€ 

Werte für freie Verpflegung   

alle Mahlzeiten 219,00 7,30 

Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung   

Frühstück 47,00 1,57 

Mittag- u. Abendessen je 86,00 2,87 

  

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämt-

liche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 

 

· 1,57 € für das Frühstück 

 

· 2,87 € für Mittag-/Abendessen. 

 

Abgabe von Warenmustern unterliegt nicht der Umsatzsteuer 

 

Die unentgeltliche Abgabe von Warenmustern unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Das Bun-

desministerium der Finanzen hatte den Begriff „Warenmuster“ auf Probeexemplare be-

schränkt, die in einer nicht im Verkauf erhältlichen Form abgegeben werden, oder auf das 

erste Exemplar einer Reihe von Probeexemplaren. Diese Einschränkung hat der Europäi-

sche Gerichtshof für nicht mit dem Unionsrecht vereinbar erklärt. 

 

Das Bundesministerium der Finanzen hat daraufhin die Definition im Umsatzsteuer-

Anwendungserlass angepasst. Danach handelt es sich auch dann um ein Warenmuster, 

wenn das Probeexemplar ganz oder teilweise identisch mit dem im allgemeinen Verkauf er-

hältlichen Produkt ist. Voraussetzung ist allerdings, dass die Übereinstimmung mit dem ver-

kaufsfertigen Produkt für die Bewertung durch den potenziellen oder tatsächlichen Käufer 

erforderlich ist und die Absatzförderung des Produkts im Vordergrund steht. 
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Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2012 beantragen 
 

Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-

Voranmeldungen sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bie-

tet sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2012 auch für diejenigen an, die ihre Voranmel-

dungen bisher monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 

 

Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 

 

· das Kalendervierteljahr, 

 

· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2011 

mehr als 7.500 € betragen hat. 

 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unter-

nehmer von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlun-

gen befreien. 

 

Wenn sich im Jahr 2011 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann 

durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2012 oder eines Antrags auf Dauerfristverlänge-

rung für 2012 bis zum 10.2.2012 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten wer-

den. 

 

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristver-

längerung für 2012 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2012 einen Antrag beim 

Finanzamt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat 

später fällig. 

 

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines 

Elftels der Summe der Vorauszahlungen für 2011 angemeldet und bis zum 10.2.2012 geleis-

tet wird. Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 11.2.2013 fällige Vorauszahlung für 

Dezember 2012 angerechnet. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. 
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Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2012 

grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben wer-

den müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werk-

tag der Stichtag. 

 

Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein 

Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, 

wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen 

bis zum 10.4.2012 zu stellen. 

 

Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der Unternehmer den An-

trag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 

 

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr 

der Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voran-

meldungszeitraum. 

 

Gewinnzuschätzungen bei einem Restaurant 
 

Bargeldintensive Betriebe, wie z. B. Gaststätten und Imbissstuben, werden von der Finanz-

verwaltung intensiv geprüft. Den Betriebsprüfern stehen Kalkulationsprogramme zur Verfü-

gung, die ohne allzu großen Zeitaufwand Nachkalkulationen ermöglichen. Häufig führen die 

Betriebsprüfungen zu erheblichen Umsatz-Hinzuschätzungen. 

 

Das Finanzgericht München hat in einem Aussetzungsverfahren einige bemerkenswerte 

Grundsätze aufgestellt: 

 

· Bei einer Schätzung (auch Zuschätzung) ist die Ermittlungspflicht der Finanzbehörde 

selbst bei Vorliegen eines Hinzuschätzungsgrundes nicht völlig aufgehoben. Schätzungen 

und Unsicherheitszuschläge müssen in sich schlüssig und ihre Ergebnisse wirtschaftlich 

vernünftig und möglich sein. 
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· Verstößt ein Prüfer bei der Schätzung gegen grundlegende mathematische Regeln, ist die 

Schätzung rechtswidrig. 

 

· Substantiierten Behauptungen des Unternehmers muss der Prüfer nachgehen. Eine 

Schätzung oder Hinzuschätzung nach Rohgewinnaufschlagsätzen aus den amtlichen 

Richtsatzsammlungen ist nur zulässig, wenn der Prüfer nachweist, dass der Betrieb nicht 

mit deutlich niedrigeren Rohgewinnaufschlägen kalkuliert. 

 

· Ein Verstoß gegen grundlegende statistische Regeln liegt vor, wenn der Prüfer zur Ermitt-

lung des durchschnittlichen Rohgewinnaufschlagsatzes das arithmetische Mittel aus ver-

schiedenen Rohgewinnaufschlagsätzen in Form von Prozentsätzen errechnet. 

 

Anspruch von Fluggästen bei Annullierung eines Flugs 
 

Die EG-Verordnung über Ausgleichsleistungen für Fluggäste schreibt standardisierte Maß-

nahmen vor, die die Fluggesellschaften gegenüber ihren Fluggästen im Fall der Nichtbeför-

derung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen ergreifen müssen. Zu den 

Maßnahmen im Fall der Annullierung eines Flugs gehören die Erstattung der Flugscheinkos-

ten, die anderweitige Beförderung der Fluggäste sowie angemessene Betreuungsleistungen 

während der Wartezeit. Weiterhin haben die Fluggäste bei Annullierung des Flugs ohne oder 

mit einer sehr kurzen Vorankündigung auch Anspruch auf eine entfernungsabhängige pau-

schale Ausgleichszahlung, sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen. 

 

Nach einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kann ein 

Fluggast die Entschädigung für die Annullierung eines Flugs auch dann in Anspruch neh-

men, wenn sein Flugzeug zwar gestartet ist, aber anschließend zum Ausgangsflughafen zu-

rückkehren musste und er auf einen anderen Flug umgebucht wurde. Die EG-Verordnung 

gilt unbeschadet eines weitergehenden Schadensersatzanspruchs des Fluggastes. Dem-

nach kann dem Fluggast der gesamte materielle und immaterielle Schaden unter den Vo-

raussetzungen und Grenzen des so genannten Übereinkommens von Montreal oder des 

nationalen Rechts ersetzt werden. 


